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Erwägungen

E. 27
März 2012 E. 3.3).

- 12 - 4. 4.1. Nach dem Dargelegten ist die Beschwerde in dem Sinne gutzuheissen, dass der
angefochtene Einspracheentscheid vom 11. Mai 2023 aufzuhe- ben und die Sache zur
weiteren Abklärung und zur Neuverfügung an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen ist.
4.2. Das Verfahren ist kostenlos (Art. 61 lit. fbis ATSG). 4.3. Ausgangsgemäss hat der
Beschwerdeführer Anspruch auf Ersatz der rich- terlich festzusetzenden Parteikosten (Art.
61 lit. g ATSG), denn die Rück- weisung der Sache an die Verwaltung zwecks Vornahme
ergänzender Ab- klärungen gilt als anspruchsbegründendes Obsiegen (BGE 132 V 215 E.
6.1 S. 235 mit Hinweisen). Das Versicherungsgericht erkennt: 1. In teilweiser Gutheissung
der Beschwerde wird der Einspracheentscheid vom 11. Mai 2023 aufgehoben und die Sache
zur weiteren Abklärung im Sinne der Erwägungen und zur Neuverfügung an die
Beschwerdegegnerin zurückgewiesen. 2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. 3. Die
Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, dem Beschwerdeführer die Par- teikosten in
richterlich festgesetzter Höhe von Fr. 3'300.00 zu bezahlen. Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit
der Zustellung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 82 ff. in
Verbindung mit Art. 90 ff. BGG). Die Frist steht während folgender Zeiten still: vom sieb-
ten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 15. Juli bis und mit 15.
August sowie vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar (Art. 46 BGG). Die
Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, zuzustellen.

- 13 - Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der
Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu
enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweis- mittel angerufenen Urkunden
sind beizulegen, soweit die Partei sie in Hän- den hat (Art. 42 BGG). Aarau, 9. Januar 2024
Versicherungsgericht des Kantons Aargau 2. Kammer Die Präsidentin: Die
Gerichtsschreiberin: Peterhans Wietlisbach
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